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Hausdurchsuchun-
gen der Steuerver-
waltung müssen 
geduldet werden 

Zwangsmassnahmen der 
Steuerverwaltung sind die 
Beschlagnahme von Be-
weismittel und Haus-
durchsuchungen. Sie 
stehen der Eidg. Steuer-
verwaltung bei der Ver-
rechnungssteuer und bei 
den direkten Steuern zur 
Verfügung. 

Demgegenüber können die 
kantonalen Steuerver-
waltungen, die für die 
Verfolgung und Ahndung 
von Steuerdelikten im Be-
reich der direkten Steuern 
zuständig sind, keine 
Zwangsmassnahmen ein-
setzen. Sie können also 
weder Hausdurchsuchun-
gen durchführen oder an-
ordnen noch direkt bei 
Banken Informationen ein-
holen. Trotzdem muss mit 
Zwangsmassnahmen ge-
rechnet werden: Die kan-
tonalen Strafverfol-
gungsbehörden sind zur 
Verfolgung von Steuerver-
gehen zuständig und kön-
nen die folgenden Instru-
mente der Strafprozess-
ordnung einsetzen: 

 
 
 
 

 
• Hausdurchsuchungen 

• Edition oder Beschlag-
nahme von Bankinformati-
onen 

• Beschlagnahme von Ver-
mögenswerten zwecks 
späterer Einziehung 

Auch können bei Verdacht 
von schweren Steuerwi-
derhandlungen im Bereich 
der direkten Steuern 
Zwangsmassnahmen an-
geordnet werden.  

Falls eine Hausdurchsu-
chung im Unternehmen 
stattfindet, gilt es Ruhe zu 
bewahren, den Durchsu-
chungsbefehl genau zu 
prüfen und die Durchsu-
chung zu überwachen. 
Nach der Durchsuchung 
kann Beschwerde gegen 
die Beschlagnahme von 
Beweismitteln und Vermö-
genswerten erhoben wer-
den.  

Ebenfalls ist eine Siegelung 
in Betracht zu ziehen. Eine 
Siegelung bedeutet, dass 
Aufzeichnungen und Ge-
genstände, die nach Anga-
ben der Inhaberin oder des 
Inhabers wegen eines Aus-
sage- oder Zeugnisverwei-
gerungsrechts oder aus an- 
deren Gründen nicht  
 
 
 
 
 

 
durchsucht und beschlag-
nahmt werden dürfen, zu 
versiegeln sind und von 
den Strafbehörden weder 
eingesehen noch verwen-
det werden dürfen. Eine 
Siegelung kann bei jeder 
Form der Durchsuchung 
verlangt werden.  
 
Neu: Steuervertre-
ter haben Zugang 
zu Steuerabrech-
nungen bei Suisse 
Tax 
 
Die eidg. Steuerverwal-
tung hat ihr Angebot er-
weitert und hat ihr Online-
Tool so eingerichtet, dass 

 Steuervertreter/Treu-
händer die Möglichkeit 
haben, auf einen Blick 
alle noch nicht einge-
reichten Abrechnungen 
ihrer Kunden, die elekt-
ronisch abrechnen, ein-
zusehen und 

 Steuerpflichtige mit ei-
nem Mehrwertsteuer-
Guthaben ihre Auszahl-
adresse selbst online 
erfassen können. 

(Quelle: Eidg. Steuerver-
waltung)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

Höhere AHV-Beiträge auf dem Lohn ab 1. Januar 2020 
 
Der AHV-Lohnbeitrag steigt von 8,4 auf 8,7 Prozent. Somit erhöht sich der AHV/IV/EO-Beitrags-
satz von 10,25 auf 10,55 Prozent. Arbeitgeber und Arbeitnehmende teilen sich die Beiträge an 
die 1. Säule weiterhin hälftig. 
 
Die neuen Beitragssätze ab 1. Januar 2020 

  Arbeitgeber Arbeitnehmer Total  

AHV neu 
bisher 

4.35% 
4.2% 

4.35% 
4.2% 

8.7% 
8.4% 

IV 0.7% 0.7% 1.4% 

EO 0.225% 0.225% 0.45%  

Total AHV/IV/EO neu 
bisher 

5.275% 
5.125% 

5.275% 
5.125% 

10.55% 
10.25% 

 
 

   

SECO publiziert 
neuen Lohnrechner 
 
Das SECO hat einen neuen 
Lohnrechner publiziert. Er 
bietet die Möglichkeit, für 
ein spezifisches individuel-
les Profil einen monatlichen 
Bruttolohn und die Streu-
ung der Löhne zu berech-
nen. Die Resultate stellen 
keine Lohnempfehlung dar. 
www.entsendung.ad-
min.ch/Lohnrechner/home 
 
 
Lohnanspruch bei 
Krankheit im Stun-
denlohnarbeitsver-
hältnis? 
 
Wer aufgrund einer Krank-
heit nicht arbeiten kann 
und für mehr als drei Mo-
nate angestellt war, hat 
Anspruch auf Lohn. Wäh- 
 
 
 
 
 

rend mindestens drei Wo-
chen pro Jahr muss der 
Lohn weiterbezahlt wer-
den. Wie lange genau, 
hängt von der Anzahl 
Dienstjahre und vom Ar-
beitsort ab. Bei unregel-
mässigem Lohn wird in der 
Regel auf den Durchschnitt 
des Lohns im letzten Jahr 
vor der Krankheit abge-
stellt.  
 
Bürgschaften als Fi-
nanzierungsmittel 
 
In der Schweiz gibt es vier 
Bürgschaftsorganisatio-
nen, die wirtschaftlich trag-
fähigen KMUs mit Entwick-
lungspotenzial dabei hel-
fen, einen Bankkredit zu 
erhalten. Dabei geht es um 
die Finanzierung von Pro-
jekten, die Banken mit der 
Begründung von fehlen-
den Garantien ablehnen. 

 
 
 

Um diese Unterstützung 
noch weiter auszubauen, 
wurde die Obergrenze für 
die verbürgte Summe am 
1. Juli 2019 von CHF 
500'000 auf CHF 1 Mio. er-
höht.  

Voraussetzungen für eine 
Bürgschaft sind: 

 Langfristig lebens-
fähiges und stimmiges 
Projekt 

 Keine staatlichen Sub-
ventionen 

 Betrag muss unter CHF 
1 Mio. liegen 

 Branche nicht im Land-
wirtschaftssektor 

Wird das Gesuch bewilligt, 
liegt der angebotene Zins 
in der Regel unter demjeni-
gen für einen Bankkredit 
ohne Garantie. Hinzu  

 
 
 
 



 
 
 
kommt eine jährliche Risi-
koprämie von 1,25%, die 
das KMU zu zahlen hat. Das 
Ziel der Bürgschaft besteht 
nicht darin, den KMU mög-
lichst tiefe Zinssätze zu 
verschaffen, sondern Un-
ternehmen, die keinen 
Bankkredit erhalten, den 
Zugang zum Kapitalmarkt 
zu erleichtern. 

Grundsätzlich bürgen die 
Bürgschaftsorganisationen 
nur für Kredite, die über 
eine Laufzeit von höchs-
tens zehn Jahren abgezahlt 
werden.  
 
Vorkaufsrecht nicht 
immer durchsetzbar 
 
Im Kanton Graubünden 
verkaufte ein Vater seinem 
Sohn die Mehrheit der Ak-
tien eines Bündner Hotels. 
Gleichzeitig sicherte der 
Vater im Kaufvertrag sei-
ner Tochter ein Vorkaufs-
recht der Aktien zu. Später 
verkaufte der Sohn die Ak-
tien zum Teil an den Ge-
schäftsführer der Hotel-
AG. Seine Schwester wollte 
darauf die Aktien erwerben 
und wies auf ihr Vorkaufs-
recht hin, was ihr die Hotel-
AG verweigerte. 

Die Tochter klagte darauf 
vor Gericht gegen die Akti-
engesellschaft und ver-
langte, dass sie ins Aktien-
buch einzutragen sei. So-
wohl das Regional- als 
auch das Kantonalgericht 
gaben ihr Recht. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Bundesgericht hinge-
gen sah die Situation an-
ders. Das Gesetz erlaube 
es einer Aktiengesellschaft 
aus wichtigen Gründen, die 
Übertragung von Aktien 
abzulehnen. In diesem Fall 
hatte der Geschäftsführer 
mit der Kündigung ge-
droht, falls jemand anders 
als er die Aktien kaufe. Er 
habe sich in schwierigen 
Zeiten sehr engagiert und 
darum sei es im Interesse 
des Hotels zu verhindern, 
dass er die Firma verlasse. 
Das Bundesgericht sah dies 
als ein wichtiger Grund zur 
Ablehnung des Aktienver-
kaufs und gab der Hotel-
AG Recht. (Quelle: BGE 
4A_623 / 2018 vom 
31.7.2019)  
 
Wofür vor Gericht 
gegangen wird… 
 
Eine Frau bestellte bei ei-
nem Betreibungsamt im 
Kanton Aargau einen Aus-
zug aus dem Betreibungs-
register über eine andere 
Person. Sie forderte die 
Auskunft «gegen Rech-
nung». Das Betreibungs-
amt verlangte 17 Franken 
für den Auszug und 8 Fran-
ken für die Rechnungsstel-
lung. Dagegen erhob die 
Frau Beschwerde beim 
Obergericht des Kantons 
Aargau. Sie argumentierte, 
ein Betreibungsauszug 
koste pauschal 17 Franken 
plus allenfalls 1 Franken für 
die Zustellung. Das Ober- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
gericht sah es anders und 
befand, die Gebühr für die 
Rechnung sei angemessen 
und stehe im Gesetz. 
(Quelle: Obergericht Aar-
gau, Urteil KBE.2019.1 
vom 27. März 2019)  
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